
  im November 2022 

 

 

Einladung zur Gemeindeversammlung 
 
 
Sehr geehrte Stimmbürgerin 
Sehr geehrter Stimmbürger 
 
Wir laden Sie ein, an der 

Gemeindeversammlung vom 
Freitag, 2. Dezember 2022, 20:00 Uhr 
 
teilzunehmen. Die Gemeindeversammlung findet in der Städtlihalle Neunkirch statt. 
 

Die Infoveranstaltung findet am Mittwoch, 23. November 2022, 19:30 Uhr  
im Saal des Alten Wachtpostens statt. 

 
Traktanden 
 
1. Kreditantrag Bauprojekt KITA  

Teil 1 - Neubau KITA 2 
Teil 2 - Anschluss Neubau KiTa an Wärmeverbund 7 
Teil 3 - Zusatzprojekt Tiefgarage 11 

2. Statutenänderung Zweckverband Wasserversorgung  
Neunkirch - Gächlingen 15 

3. Totalrevision Verbandsordnung Abwasserverband Klettgau 17 
4. Budget 2023 24 
5. Informationen 

- zum Stand und Ausblick Gemeinsame Oberstufe Unterchläggi (GOSU) 35 
- zum Wärmeverbund 35 

6. Verschiedenes 35 
 
Bezüglich der Stimmberechtigung und der Stimmpflicht machen wir auf die gesetzlichen Be-
stimmungen aufmerksam, insbesondere auf die obligatorische Teilnahme an der Einwohner-
gemeindeversammlung für alle Stimmberechtigten vom 18. bis zum 65. Altersjahr. Wer diese 
Pflicht ohne Entschuldigung versäumt, hat sechs Franken zu bezahlen. 
 
Entschuldigungen sind unter Angabe der Gründe bis spätestens am dritten Tage nach der 
Versammlung bei der Gemeindekanzlei anzubringen, unter gleichzeitiger Rückgabe des 
Stimmrechtsausweises. Sämtliche Unterlagen sind auf der Website der Gemeinde Neunkirch 
aufgeschaltet. Das Budget 2023 in gedruckter Form kann auf der Gemeindeverwaltung be-
zogen werden. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
Ruedi Vögele     Sonja Schönberger 
Gemeindepräsident    Gemeindeschreiberin 

1. Projektierungskredit für Bauprojekt Gestaltung 
Bahnhofplatz Ost (GBP Ost)

Mit dem Ausbau der Bahnlinie zur Doppelspurstrecke und der Einführung des Halbstunden-
taktes auf den Fahrplanwechsel Ende 2013 ist der Bahnbetrieb stark intensiviert worden. 
Dadurch haben sich die Schliesszeiten der Schranken deutlich verlängert. Es hat sich ge-
zeigt, dass die heutige Lösung mit den Perronzugängen über den Niveauübergang «Kleiner 
Letten» für die Bahnbenützer ungenügend ist. 

Der Gemeinderat hat 2018 eine Vorstudie zur Gestaltung des östlichen Teils des 
Bahnhofareals erarbeiten lassen. Auf Basis dieser Vorstudie wurde bis Ende 2019 von 
einem interdisziplinären Projektteam ein Vorprojekt für den Bahnhofplatz Ost entwickelt, 
welches durch eine breit abgestützte Kommission begleitet wurde. 

Im Schlussbericht wurden von der Begleitkommission je eine Bestvariante für eine Unter-
führung (Variante 21, Kosten ca. CHF 4.8 Mio.) und für eine Überführung (Variante 22, 
Kosten ca. CHF 4.3 Mio.) vorgeschlagen -> Abb. 2 und Abb. 3.

Planauszug Abb. 2 - Unterführung Variante 21

Planauszug Abb. 3 - Überführung Variante 22

Am 5. Mai 2020 hat der Gemeinderat den Schlussbericht des Vorprojektes «Umgestaltung 
Bahnhofplatz Ost» verabschiedet. Vor dem Variantenentscheid hat der Gemeinderat den 
Schlussbericht bei den betroffenen kantonalen Ämtern, Verkehrsunternehmen und weiteren 
direkt betroffenen Organisationen (insgesamt 13) in die Vernehmlassung gegeben. 



 

 

 
 

 

1. Kreditantrag Bauprojekt KiTa 
 
 
Teil 1 - Neubau KiTa 
 

 
 
Ausgangslage  
Anfang 2017 startete die KiTa Neunkirch in einem Container-Provisorium am Breitiweg 2a. 
Nun, über 5 Jahre später, ist die KiTa aus Neunkirch nicht mehr wegzudenken. Von Jahr zu 
Jahr stieg die Nachfrage nach Betreuungsplätzen, so dass im Frühling 2020 eine Erweite-
rung zwingend nötig wurde. Da der bisherige Standort nicht weiter ausgebaut werden konnte 
und lediglich mit einer befristeten Betriebsbewilligung aufrechterhalten werden kann, wurde 
nach ergänzenden Räumlichkeiten gesucht: Im Mai 2020 eröffnete der zweite KiTa-Standort 
an der Hallauerstrasse 7. Auch am zweiten Standort entwickelte sich die Nachfrage nach Be-
treuungsplätzen schneller als gedacht, so dass schon heute nicht mehr alle Anfragen erfüllt 
werden können. 
 
Die Entwicklung der KiTa zeigt sich an folgenden Zahlen (ohne Mittagstisch): 
 

Jahr Anzahl Betreuungs-
plätze 

Anzahl betreute   
Kinder / Woche 

Auslastung*) 

2017 12 22 40% 
2018 12 34 75% 
2019 12 37 85% 
2020 23 45 65% 
2021 23 56 93% 

 
*) eine Auslastung von 100% ist ein theoretischer Wert. In der Praxis bedeutet eine Auslastung von 90-95%, dass 
i.d.R. keine Plätze mehr angeboten werden können. 
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Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen ist nach wie vor ungebrochen, was einerseits mit der 
sich ändernden Arbeitsteilung in Beruf und Familie zu tun hat, andererseits sicherlich auch 
mit der Bautätigkeit in Neunkirch zusammenhängt. 
 
Planungsprozess 
Anfang Oktober 2021 startete ein breit abgestütztes Projektteam, bestehend aus Gemeinde-
ratsvertretern, Leitung KiTa, Vertretung Kindergarten, Vertretung KiTa-Nutzer, Vertretung El-
ternverein und der LBM Partner AG als Projektleitung mit den notwendigen Abklärungen und 
Planungsarbeiten. 
 
Nach der Kreditfreigabe des Planungskredites durch die Gemeindeversammlung vom 
10. Juni 2022 wurde basierend auf der Konzeptstudie das Vorprojekt in Zusammenarbeit mit 
dem Architekturbüro Berger/Hammann erarbeitet. Nebst den Fassaden wurden auch Details 
wie Haustechnik und Konstruktion konzeptionell festgelegt. Das Volumen wurde leicht ver-
grössert und zusätzlich durch einzelne Elemente erweitert. Die Auflage für öffentliche Bau-
ten, das Objekt im Minergie-P Standard auszuführen hatte beträchtliche Auswirkungen auf 
die Konstruktion und die Haustechnik. 
 
Die Kostenzusammenstellung des Vorprojektes erfolgt durch die Bauherrenbegleitung LBM 
Partner AG. 
 
Erwägungen 
Trotz der kostentreibenden Faktoren wie Minergie-P inkl. PV-Anlage und Bauteuerung hält 
das Projektteam am grosszügigen Vordach auf der Ostseite und im Eingangsbereich sowie 
der vollflächigen Holzfassade als Gestaltungselemente fest. 
 
Die Qualitätssteigerung für die Kinder und deren Betreuung sowie der Beitrag zur nachhalti-
gen Stromproduktion wird höher gewichtet als das verbleibende Sparvolumen mit Verzicht 
auf Vordach, Pergola und Reduktion der PV Anlage (ca. CHF 80'000). 
 
Wesentlich ist das Einhalten der ursprünglichen Rahmenbedingungen: 
 

 Die Projektumsetzung soll den Betrieb der KiTa unterbruchfrei ermöglichen 
 Der Raum-/Platzbedarf soll die nächsten 10 Jahre abdecken (40 Betreuungsplätze, 

120 Kinder/Woche bei 93 % Auslastung) 
 Alle notwendige Aufenthalts- und Allgemeinräume, Nasszellen und Nebenräume, 

Aussenbereich/Spielplatz sind enthalten 
 Modulare Ausbaufähigkeit  

 
Baubeschrieb 
Das Gebäude ist als zweigeschossiger Bau mit leicht geneigtem, asymmetrischem Sattel-
dach geplant. Gemäss den Vorgaben für öffentliche Bauten muss der Neubau den Minergie-
P-Standard erreichen. Das bedeutet neben einer optimierten Gebäudehülle eine kontrollierte 
Lüftungsanlage, eine PV-Anlage und die nachhaltige Erzeugung von Wärme. 
 
Die Grundstruktur (Rohbau) wird in Massivbauweise erstellt. Aussenwände und Innen-
wände werden in Mauerwerk, respektive, wo erforderlich, in Stahlbeton ausgeführt. 

 Die Bodenplatte und die Zwischendecke werden in Stahlbeton ausgeführt 
 Das Dach wird als Holzkonstruktion ausgeführt (Sparrenlage ausgedämmt, Überdäm-

mung mit Weichfaserplatten als Unterdachplatte). Innen Holz-Dreischichtplatten Sicht-
qualität, aussen vollflächige Photovoltaikanlage auf entsprechender Unterkonstruktion 
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Die Fassade hat eine Unterkonstruktion in Holz, isoliert mit Steinwolle, Windpapier, Konter-
lattung/Lattung. 

 Fassadenschalung in Holz; Farbe gemäss Farbkonzept 
 Fenster in Holz-Metall, 3-fach Isolierverglasung; Umsetzung der SIGAB-Normen 
 Beschattung der Fenster durch aussenliegenden Sonnenschutz mit Lamellenstoren  
 Beschattung des Aussenraums mit einem Flachdach aus Holzverbundplatten, abge-

dichtet mit einer Bitumenabdichtung beschiefert 
 
Innere Oberflächen 

 Wände: Kalksandstein oder Beton gestrichen 
 Decken: Beton gestrichen 
 Dach: Holzdreischichtplatten lasiert oder mit UV-Schutz behandelt 
 Bodenbeläge: Linoleum 
 Nasszellen: Keramische Platten 
 Elektroinstallationen: Konventionelle Installation, keine Automation vorgesehen 
 Wärmeerzeugung: Fernwärme mit Übergabestation im Haus 
 Wärmeverteilung: Bodenheizung 
 Warmwassererzeugung: Wärmepumpenboiler 
 Stromproduktion: Vollflächige PV-Anlage auf dem Dach 
 Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung für das kontrollierte Lüften der Räume 

 
 
Kostenschätzung 
 

BKP Bezeichnung Kosten inkl. MwSt. %/P 
1 Vorbereitungsarbeiten 91'500 3.4 
2 Gebäude 2'136'000 84.9 
4 Umgebung 167'000 6.3 
5 Baunebenkosten 145'000 5.4 

Total  2'540'000 100 
 
Begründung der Mehrkosten gegenüber der Konzeptstudie: 
 

 Minergie-P inkl. PV-Anlage      CHF 270'000 
 Vordach, Eingang       CHF   80'000 
 Vollflächige Holzfassade inkl. Gestaltungselemente  CHF   60'000 
 Teuerung (Feb 22 – Sep 22)                                             CHF 105'000 

 
Das Vorprojekt wurde vom Projektteam KiTa Neubau in der Sitzung vom 27. September 
2022 in der vorliegenden Fassung genehmigt und zu Handen des Gemeinderates und der 
Gemeindeversammlung verabschiedet. 
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Finanzierung KiTa 
Die Finanzierung basiert auf Investitionskosten von CHF 2'540'000 und den Abschreibungen 
gemäss HRM2. Bis 2029 fallen noch die Abschreibungen des Provisoriums an. 
 
Der Personalaufwand sowie der Sach- und übriger Betriebsaufwand und die Erträge sind ba-
sierend auf dem Rechnungsabschluss 2021 hochgerechnet. Trotz der Neubauinvestition und 
Ausbau des Betreuungsangebotes kann davon ausgegangen werden, dass sich die Ertrags-
lage langfristig verbessert. Tatsache ist jedoch, dass Tagesstrukturen mit den aktuellen ge-
setzlichen Vorgaben nicht vollkostendeckend sind. Tarifanpassungen sind im Moment noch 
offen. 
 
Es kann mit Kantonsbeiträgen gerechnet werden. Der Erziehungsrat wird eine Vorprüfung 
des Projekts vornehmen. Anschliessend kann ein Subventionsgesuch mit detaillierten Plä-
nen, Kostenzusammenstellungen und Finanzierungsplan eingereicht werden. Wie hoch die 
Subventionen ausfallen werden, kann heute noch nicht beziffert werden. 
 
Entwicklung Erfolgsrechnung KiTa 
 
 

 
 
Die Erträge der PV Anlage sind in der Finanzplanung nicht berücksichtigt 
 
Weiteres Vorgehen 
Der Gemeinderat bereitet momentan die Ausschreibung und Vergabe zum Planungsauftrag 
Architektur im Einladungsverfahren vor, mit folgenden Rahmenbedingungen: 
 

 Vorbehältlich der Kreditbewilligung durch die Gemeindeversammlung 
 Die Termine sind verbindlich (vorbehältlich rechtlicher Einflüsse) 
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 Nach Freigabe des Baukredites folgt die Detailplanung im Dezember 2022, zusam-
men mit dem KiTa-Team zur Berücksichtigung der Nutzerwünsche; anschliessend 
folgt die Baueingabe und die Ausschreibungen 

 Festlegung, ob Bauausführung im TU / GU Verfahren oder konventionell durchgeführt 
wird 

 Bauphase ab Mitte 2023 
 Die Eröffnung ist auf den Herbst 2024 geplant 
 Rückbau Provisorium 
 Bau der Tiefgarage 

 
Aufgrund der vorstehenden Ausführungen stellt der Gemeinderat der Gemeindeversamm-
lung folgenden  
 
 
Antrag 
 
 
Die Gemeindeversammlung genehmigt den Baukredit für den "Neubau KiTa" 
auf GB Nr. 1863 im Betrag von CHF 2'540'000 inkl. MwSt.  
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Teil 2 - Anschluss an Fernwärmenetz 
 
Angestrebt wird ein Anschluss der KiTa an den Wärmeverbund Neunkirch.  
 
Ein Anschluss ist nur im Zusammenhang mit den Anschlüssen Kindergarten und "Metalli" 
sinnvoll. Diese Objekte verfügen aktuell über Ölheizungen, welche altershalber dringend er-
setzt werden müssen.  
 
Geprüft wurden die Tarifmodelle 1 oder 2 des Wärmeverbundes im Vergleich zu Wärmepum-
pen für alle Liegenschaften. Die Zusammenstellung erfolgte durch das Ingenieurbüro E+H. 
 

Investitionen Fernwärme 
Tarifmodell 1 

Fernwärme 
Tarifmodell 2 

Luft WP 

Metalli 7 kW 50'000 34'000 55'000 
davon Anschlussgebühren 27'000 11'000  
Neubau KiTa 8 kW 48'000 30'500 50'000 
davon Anschlussgebühren 30'000 12'500  
Kindergärten 1-3 28kW 86'000 59'500 75'000 
davon Anschlussgebühren 48'000 21'500  
Energieförderung -28'000 -28'000 - 37'000 
MwSt. 14'000 9'500 14'000 
Nettoinvestition inkl. MwSt. 170'000 105'500 157'000 
 
Jahreskosten gesamt 

   

Kapitalkosten 8'887 5'829 12'664 
Energiekosten 11'633 15'026 8'411 
Betrieb und Unterhalt 750 750 1500 
Jahreskosten total (exkl. 
MwSt.) 

21'270 21'605 22'575 

Spez. Wärmepreis Rp/kWh 26.3 26.7 27.9 
 
 
Vor und Nachteile Wärmeverbund versus Wärmepumpe: 
 
Wärmeverbund 

 Energiegesetz: alle gesetzlichen Auflagen bezüglich Ersatz Wärmeerzeugung wer-
den eingehalten, auch bei den Altbauten 

 Komfortsteigerung: minimaler Betreuungsaufwand durch den Eigentümer 
 Budgetsicherheit: kleinere Energiepreisschwankungen respektive -steigerungen 
 Langlebigkeit: Abschreibung über mindestens 30 Jahre 
 Anteil Strom bei der Wärmeproduktion: 2-5% 

 
Wärmepumpen 

 aufwändigere Planung: Baugesuch, Schallschutz etc. 
 WP bei Altbauten (Kindergarten) wegen hohen Vorlauftemperaturen (50°- 60°) tech-

nisch nicht zu empfehlen, sinkender Wirkungsgrad und allenfalls Wegfall von Förder-
geldern 

 Anteil Strom bei der Wärmeproduktion > 25% - 35%  
 
Die Investitionskosten betragen für den Wärmeverbund bei einem Gesamtanschluss ca. 
CHF 225'000 inkl. MwSt. (+/- 25%). 
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Beim Anschluss Neubau KiTa an den Wärmeverbund sind spätestens 2024 auch die Kinder-
gärten und die Metalli anzuschliessen (Budget 2024). 
 
 
Antrag 
 
 
Die Gemeindeversammlung genehmigt den Anschluss des Neubaus KiTa an 
die Fernwärme.  
 
 
 

1. Projektierungskredit für Bauprojekt Gestaltung 
Bahnhofplatz Ost (GBP Ost)

Mit dem Ausbau der Bahnlinie zur Doppelspurstrecke und der Einführung des Halbstunden-
taktes auf den Fahrplanwechsel Ende 2013 ist der Bahnbetrieb stark intensiviert worden. 
Dadurch haben sich die Schliesszeiten der Schranken deutlich verlängert. Es hat sich ge-
zeigt, dass die heutige Lösung mit den Perronzugängen über den Niveauübergang «Kleiner 
Letten» für die Bahnbenützer ungenügend ist. 

Der Gemeinderat hat 2018 eine Vorstudie zur Gestaltung des östlichen Teils des 
Bahnhofareals erarbeiten lassen. Auf Basis dieser Vorstudie wurde bis Ende 2019 von 
einem interdisziplinären Projektteam ein Vorprojekt für den Bahnhofplatz Ost entwickelt, 
welches durch eine breit abgestützte Kommission begleitet wurde. 

Im Schlussbericht wurden von der Begleitkommission je eine Bestvariante für eine Unter-
führung (Variante 21, Kosten ca. CHF 4.8 Mio.) und für eine Überführung (Variante 22, 
Kosten ca. CHF 4.3 Mio.) vorgeschlagen -> Abb. 2 und Abb. 3.

Planauszug Abb. 2 - Unterführung Variante 21

Planauszug Abb. 3 - Überführung Variante 22

Am 5. Mai 2020 hat der Gemeinderat den Schlussbericht des Vorprojektes «Umgestaltung 
Bahnhofplatz Ost» verabschiedet. Vor dem Variantenentscheid hat der Gemeinderat den 
Schlussbericht bei den betroffenen kantonalen Ämtern, Verkehrsunternehmen und weiteren 
direkt betroffenen Organisationen (insgesamt 13) in die Vernehmlassung gegeben. 

8



 

 

 
 

 

Visualisierung Bauprojekt KiTa 
 

 
 
 
Südfassade 

 
 
Westfassade 

1. Projektierungskredit für Bauprojekt Gestaltung 
Bahnhofplatz Ost (GBP Ost)

Mit dem Ausbau der Bahnlinie zur Doppelspurstrecke und der Einführung des Halbstunden-
taktes auf den Fahrplanwechsel Ende 2013 ist der Bahnbetrieb stark intensiviert worden. 
Dadurch haben sich die Schliesszeiten der Schranken deutlich verlängert. Es hat sich ge-
zeigt, dass die heutige Lösung mit den Perronzugängen über den Niveauübergang «Kleiner 
Letten» für die Bahnbenützer ungenügend ist. 

Der Gemeinderat hat 2018 eine Vorstudie zur Gestaltung des östlichen Teils des 
Bahnhofareals erarbeiten lassen. Auf Basis dieser Vorstudie wurde bis Ende 2019 von 
einem interdisziplinären Projektteam ein Vorprojekt für den Bahnhofplatz Ost entwickelt, 
welches durch eine breit abgestützte Kommission begleitet wurde. 

Im Schlussbericht wurden von der Begleitkommission je eine Bestvariante für eine Unter-
führung (Variante 21, Kosten ca. CHF 4.8 Mio.) und für eine Überführung (Variante 22, 
Kosten ca. CHF 4.3 Mio.) vorgeschlagen -> Abb. 2 und Abb. 3.

Planauszug Abb. 2 - Unterführung Variante 21

Planauszug Abb. 3 - Überführung Variante 22

Am 5. Mai 2020 hat der Gemeinderat den Schlussbericht des Vorprojektes «Umgestaltung 
Bahnhofplatz Ost» verabschiedet. Vor dem Variantenentscheid hat der Gemeinderat den 
Schlussbericht bei den betroffenen kantonalen Ämtern, Verkehrsunternehmen und weiteren 
direkt betroffenen Organisationen (insgesamt 13) in die Vernehmlassung gegeben. 

9



 

 

 
 

 

Untergeschoss 
 

 
Nettofläche: 218.8 m2 Konstruktionsfläche: 40.5 m2 Total: 259.3 m2 
 

Baby Zimmer Kleinkinder 
Zimmer 

Personal Zim-
mer 

Nasszellen Technikraum Eingangsbe-
reich Treppe/Lift 

Garderoben 

56.8 m2 73.6 m2 12.0 m2 8.4 m2 9.0 m2 33.6 m2 25.4 m2 
 
 
Obergeschoss 

 
 
Nettofläche: 198.1 m2    Konstruktionsfläche / Luftraum Treppe: 50.9 m2     Total: 249.0 m2 
 

Hort Zimmer Hauswirtschaft  Personal Zim-
mer / Küche 

Nasszellen Lagerraum  Gang Lift Garderoben 

99.6 m2 8.0 m2 31.4 m2 14.6 m2 11.8 m2 17.4 m2 15.3 m2 
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Teil 3 - Zusatzprojekt Tiefgarage 
 
Das Projektteam hat im Rahmen der Projektausarbeitung das Thema Tiefgarage vertieft be-
arbeitet und die Anregungen aus der Gemeindeversammlung vom 10. Juni 2022 aufgenom-
men und geprüft. Folgende drei Optionen und Kosten wurden analysiert: 
 
Option 1: Kleine Tiefgarage 
 
14 Parkplätze  Gesamtkosten CHF 620'000  pro Parkplatz CHF 44'000 
 
Vorteil / Nachteile:  

+  Projektunabhängig in der Ausführung 
+ Kostengünstigste Variante 
- Kein behindertengerechter Zugang (nicht vorgeschrieben) 
- Kleines Angebot 

 
 
Option 2: Mittlere Tiefgarage  
 
23 Parkplätze  Gesamtkosten CHF 1'185'000 pro Parkplatz CHF 51'000 
 
Vorteil / Nachteile:  

+ Fast vollständige Unterkellerung 
+ Behindertengerecht, Liftzugang 
+ Grosses Parkplatzangebot unmittelbar am Städtli 
- Projektabhängig in der Ausführung 
- Teurere Variante 
- Unsichere Nachfrage nach Tiefgaragenparkplätzen bei diesem Preisniveau 

 
 
Option 3: Grosse Tiefgarage, Bach- Kanalumlegung 
 
26 Parkplätze  Gesamtkosten CHF 1'805'000 pro PP CHF 69'000 
 
Vorteil / Nachteile:  

+ vollständige Unterkellerung 
+ Behindertengerecht, Liftzugang 
+ Grosses Parkplatzangebot unmittelbar am Städtli 
- Projektabhängig in der Ausführung 
- Unwirtschaftliche Variante 
- Offene Kostenrisiken Bachverlegung 
- Unsichere Nachfrage bei diesem Preisniveau 

 
Eine Vollunterkellerung mit Tiefgarage, verbunden mit einer Umlegung von Bach und Kanali-
sation wurde durch das Ingenieurbüro WBI überprüft und beurteilt, verbunden mit einer Kos-
tenschätzung der betroffenen Werkleitungen Mischabwasserleitung (Kanalisation) aus Beton 
und die Bacheindolung aus Beton DN 1500/1000. 
 
Die Möglichkeit der Umlegung des Baches wurde mit dem Kanton Schaffhausen geklärt. Aus 
technischer Sicht ist dies grundsätzlich möglich. Die Umlegung umfasst ca. 70 m Leitungs-
länge.  
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Im Bereich Siedlungsgebiet besteht kein Gewässerraum und es ist keine Parzelle für den 
Bach ausgeschieden. Die Bewilligungshoheit liegt bei der Gemeinde. 
Der eingedolte Fochtelgraben ist bereits von der SSI-Schäfer überbaut. Von einer Umlegung 
rät der Kanton dringend ab. Rechtlich müsste in diesem Fall der Bach gemäss kantonalen 
Vorgaben wieder ausgedolt werden. 
 
Kosten 
Aufgrund eines noch nicht bestehenden Kanalisations- und Bachumlegungsprojekts ist nur 
eine sehr grobe Kostenschätzung möglich. Die Kostengenauigkeit liegt bei +/- 30 %. 
 

 Verlegung Bacheindolung Verlegung Kanalisation 
Kosten pro Laufmeter       CHF     5'000         CHF     2’000 
Leitungslänge 70m       CHF 350’000         CHF 140’000 

 
 
Einwohnerbefragung September 2022: Nachfrage nach Tiefgaragenparkplätzen 
Aufgrund des Siegerprojektes im Studienwettbewerb Schulhausneubau für die gemeinsame 
Oberstufe Underchläggi (GOSU) ist klargeworden, dass der bisherige Parkplatz Gächlinger-
strasse - sowohl der Miet- als auch der öffentliche Teil - durch das Schulhausneubauprojekt 
beansprucht wird. Der Gemeinderat hat im Bereich Kern- und direkt angrenzende Vorstadt-
zone von verschiedenen Anspruchsgruppen in einer Umfrage feststellen lassen, wie weit das 
Bedürfnis und die Bereitschaft zur Nutzung von neuen Parkierungsmöglichkeiten möglichst 
nahe am Wohn- oder Beschäftigungsort geht und zu welchen Konditionen dies denkbar 
wäre. Dabei ging es um die Ausgestaltung der Parkplätze, Distanzen und eine Bedarfsana-
lyse für potenzielle Käufer und/oder Mieter. 
 
Ein Bedürfnis nach Tiefgaragenplätzen ist vorhanden. Ca. 50% der Interessenten haben ein 
Mietinteresse, ca. 50% lassen offen, ob Kauf oder Miete. Für den Standort KiTa besteht ein 
Interesse von ca. 30 Parkplätzen, für den Standort GOSU ca. 81 Parkplätze. Auf die Miet- 
oder Kaufkosten wurde in der Befragung nicht eingegangen. 
 
Ob der Bedarf tatsächlich so hoch ist, muss vor Baubeginn mit einer Miet- und/oder Kaufaus-
schreibung der Parkplätze geklärt werden. Eine verbindliche Realisierungsabsicht der Tief-
garage seitens der Gemeinde (Gemeindeversammlungsbeschluss) ist bei dieser Ausschrei-
bung von grosser Bedeutung. 
 
Finanzierung Tiefgarage, Option 1, 14 Plätze 
Die Kosten für Betrieb, Unterhalt und Verwaltung einer Tiefgarage sind ungleich tiefer als bei 
einer Mietwohnung. Es wird von jährlichen Kosten von CHF 4'000 ausgegangen. 
Bei einem monatlichen Mietzins von CHF 130 / PP würde eine Bruttorendite von 3.5% reali-
siert, bei einem monatlichen Mietzins von CHF 150/ PP würde die Bruttorendite bei 4% lie-
gen. Der Landanteil wurde bei dieser Berechnung mit CHF 0 eingesetzt und keine Abschrei-
bung berücksichtigt. 
 
Finanzierung Tiefgarage, Option 2, 23 Plätze 
Die Kosten für Betrieb, Unterhalt und Verwaltung einer Tiefgarage sind ungleich tiefer als bei 
einer Mietwohnung. Es wird von jährlichen Kosten von CHF 7'000 ausgegangen. 
Bei einem monatlichen Mietzins von CHF 130 / PP würde eine Bruttorendite von 3.0% reali-
siert, bei einem monatlichen Mietzins von CHF 150/ PP würde die Bruttorendite bei 3.5% lie-
gen. Der Landanteil wurde bei dieser Berechnung mit CHF 0 eingesetzt und keine Abschrei-
bung berücksichtigt. 
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Die Ziel-Bruttorendite privater Investoren liegt nach Rückfrage bei 2.5 - 3%. Aus Sicht Ge-
meinde ist ein enger finanzieller Spielraum vorhanden - bei Option 1 etwas höher als bei Op-
tion 2. 
 
Der Entscheid, ob die Investition dem Verwaltungsvermögen oder dem Finanzvermögen zu-
zuordnen ist, kann erst definitiv geklärt werden, wenn die Art und Weise der Nutzung (alles 
extern oder teilweise interne Nutzung) geklärt ist. 
 
Private Investoren 
Diese Frage wurde nicht in Form einer Ausschreibung geklärt. Das Interesse wird bei der 
doch eher tiefen Anzahl Parkplätze, die realisiert werden können, als eher gering einge-
schätzt. Verbunden wäre dies mit einem Zusatzaufwand zur vertraglichen Regelung in Be-
zug auf das Baurecht und die zusätzliche Überbauung bei einem modularen Ausbau der 
KiTa oder 4. Kindergarten. 
 
Weiteres Vorgehen 
Der Gemeinderat geht davon aus, dass auf Grund der doch eher hohen Mietkosten von 
CHF 130 - 150 / Mt., respektive einem Kaufpreis von CHF 45'000 / PP nicht alle Interessen-
ten aus der Umfrage ihr Interesse auch tatsächlich umsetzen. Mit einer Quote von 50% wä-
ren alle Parkplätze vergeben. Die Gesamtplanung mit Option 1 kann ohne zeitlichen Druck 
und ohne Abhängigkeiten umgesetzt werden. 
 
Der Gemeinderat beantragt die Kreditgenehmigung für den Ausbau der Tiefgarage Option 1. 
Die Planung und Interessenabklärung erfolgt 2023; dabei ist auch das Näherbaurecht einzu-
holen. Die Realisierung erfolgt in einem zweiten Schritt ab Herbst 2024. Sollte das definitive 
Interesse an den Tiefgaragenplätzen bei Option 1 unter 75% (10 Plätze) liegen, behält sich 
der Gemeinderat vor, auf die Realisierung der Tiefgarage zu verzichten. 
 
Aufgrund der vorstehenden Ausführungen stellt der Gemeinderat der Gemeindeversamm-
lung folgenden 
 
 
Antrag 
 
 
Die Gemeindeversammlung genehmigt den Baukredit für den Bau einer Tiefga-
rage mit 14 Plätzen auf GB Nr. 1863, im Betrag von CHF 620'000 inkl. MwSt.  
  
Die Zuordnung Finanz- oder Verwaltungsvermögen erfolgt in Absprache mit 
der Finanzverwaltung. Die Garagen sollen zum überwiegenden Teil verkauft    
oder allenfalls vermietet werden. 
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2. Statutenänderung Zweckverband Wasserversorgung 
Neunkirch - Gächlingen 

 
 
Ausgangslage 
Die Betriebskommission und übergeordnet die Delegiertenversammlung des Zweckverban-
des Wasserversorgung Neunkirch - Gächlingen haben notwendige Statutenanpassungen im 
Bereich der Finanzkompetenzen, HRM2 Anpassung und geänderten Messvorschriften vor-
genommen und beantragen die Genehmigung durch die zuständigen Gemeindeversammlun-
gen. 
 
Erwägungen: 
Die Anpassung erfolgt in den folgenden 4 Artikeln 
 
 Art. 12 3) 
Aufgaben 
und Kompe-
tenzen 

Der Betriebskommission obliegen folgende Aufgaben: 
a) Ausführung der Beschlüsse der Verbandsbehörde 
b) Vorbereitung der von der Verbandsbehörde zu behandelnden Geschäfte, mit 

Antragstellung 
c) Bauaufsicht, soweit sie nicht privaten Firmen übertragen worden ist 
d) Abschluss von Ingenieur- und Werkverträgen für die von der Verbandsbehörde 

beschlossenen Arbeitsvergaben 
e) Ausschreibung von Bauarbeiten 
f) Aufsicht über den Betrieb der Verbandsanlagen 
g) Vergabe von Aufträgen für Bauten, Anschaffungen und Reparaturen bis zum 

Einzelbetrag von CHF 50'000 20'000 
h) Aufstellung der Jahresrechnungen, Geschäftsberichte und Voranschläge zu 

Handen der Verbandsbehörde 
i) Aufsicht über den Verwalter und das übrige Personal 
k) Aufstellung von Pflichtenheften für den Verwalter und für das übrige Personal 

des Verbandes. 
 

 
 Art. 25 
Grundsätze 1 Die Kosten für den Bau und den Betrieb der Verbandsanlagen werden vom Verband 

übernommen. Beiträge des Kantons werden vom Verband geltend gemacht und fallen 
ausschliesslich ihm zu.  
2 3) Die Nettoinvestitionskosten Ausgaben und Einnahmen der Investitionsrechnung 
werden aktiviert und gemäss HRM2 und mit Entscheid von der Verbandsbehörde mit 
den spezifischen Branchenrichtlinien abgeschrieben. müssen jährlich mit mindestens 
10% des Buchwertes abgeschrieben werden. Die Finanzierung erfolgt über den Was-
serbezugspreis.  
3 Die Verbandsbehörde legt den Wasserbezugspreis zur Deckung der Bau- und Be-
triebskosten bis maximal Fr. 2.-- / m3 fest. 
 

4 Fallen einer Gemeinde durch Verbandsanlagen besondere Vorteile zu, so sind diese 
durch einen den Vorteilen entsprechenden Betrag abzugelten. 
 

  

 Art. 29 3) 
Messvor-
schriften 

Die Wasser-Messvorrichtungen unterstehen den Bestimmungen des Eidgenössi-
schen Amtes für Mass und Gewicht. Der Pumpenwart kontrolliert nach den aktuell 
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Planauszug Abb. 3 - Überführung Variante 22

Am 5. Mai 2020 hat der Gemeinderat den Schlussbericht des Vorprojektes «Umgestaltung 
Bahnhofplatz Ost» verabschiedet. Vor dem Variantenentscheid hat der Gemeinderat den 
Schlussbericht bei den betroffenen kantonalen Ämtern, Verkehrsunternehmen und weiteren 
direkt betroffenen Organisationen (insgesamt 13) in die Vernehmlassung gegeben. 
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gültigen kantonalen Messvorschriften. Er erstellt die jährlichen Wasserbilanzen. liest 
die Zählerstände wöchentlich ab. 
 
 

G. Schlussbestimmungen 2) 
 
 Art. 36 2) 
Inkraftsetzung Die Statuten treten nach der Genehmigung durch die Gemeindeversammlungen bei-

der Verbandsgemeinden und durch den Regierungsrat in Kraft. 
  
  
Die Statuten sind durch die Gemeindeversammlungen der Verbandsgemeinden Neunkirch am 2. De-
zember 2022 und Gächlingen am 17. November 2022 beschlossen worden. 
 
 
Die Genehmigung durch den Regierungsrat ist am TT.MM.JJJJ erfolgt. 
 
1) Aufgehoben durch Beschluss der Gemeindeversammlung Gächlingen am 22. Mai 2013 und der Gemeindever-
sammlung Neunkirch am 31. Mai 2013, in Kraft getreten nach der Genehmigung durch den Regierungsrat am 20. 
August 2013 (amtlich publiziert am 29. August 2013) 
 
2) Eingefügt durch Beschluss der Gemeindeversammlung Gächlingen am 22. Mai 2013 und der Gemeindever-
sammlung Neunkirch am 31. Mai 2013, in Kraft getreten nach der Genehmigung durch den Regierungsrat am 20. 
August 2013 (amtlich publiziert am 29. August 2013)  
 
3) Fassung gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung Gächlingen am 17. November 2022 und der Gemein-
deversammlung Neunkirch am 2. Dezember 2022, in Kraft getreten nach der Genehmigung durch den Regie-
rungsrat am xxx (amtlich publiziert am xxx) 
 
 
Der Gemeinderat Neunkirch hat die Statutenänderung mit GRB-00232 vom 4. Oktober 2022 
genehmigt. 
 
Aufgrund der vorstehenden Ausführungen stellt der Gemeinderat der Gemeindeversamm-
lung folgenden 

 
 

 
Antrag 
 
 
Die Gemeindeversammlung genehmigt die Statutenänderung Zweckverband 
Wasserversorgung Neunkirch-Gächlingen. 
 

1. Projektierungskredit für Bauprojekt Gestaltung 
Bahnhofplatz Ost (GBP Ost)

Mit dem Ausbau der Bahnlinie zur Doppelspurstrecke und der Einführung des Halbstunden-
taktes auf den Fahrplanwechsel Ende 2013 ist der Bahnbetrieb stark intensiviert worden. 
Dadurch haben sich die Schliesszeiten der Schranken deutlich verlängert. Es hat sich ge-
zeigt, dass die heutige Lösung mit den Perronzugängen über den Niveauübergang «Kleiner 
Letten» für die Bahnbenützer ungenügend ist. 

Der Gemeinderat hat 2018 eine Vorstudie zur Gestaltung des östlichen Teils des 
Bahnhofareals erarbeiten lassen. Auf Basis dieser Vorstudie wurde bis Ende 2019 von 
einem interdisziplinären Projektteam ein Vorprojekt für den Bahnhofplatz Ost entwickelt, 
welches durch eine breit abgestützte Kommission begleitet wurde. 

Im Schlussbericht wurden von der Begleitkommission je eine Bestvariante für eine Unter-
führung (Variante 21, Kosten ca. CHF 4.8 Mio.) und für eine Überführung (Variante 22, 
Kosten ca. CHF 4.3 Mio.) vorgeschlagen -> Abb. 2 und Abb. 3.

Planauszug Abb. 2 - Unterführung Variante 21

Planauszug Abb. 3 - Überführung Variante 22

Am 5. Mai 2020 hat der Gemeinderat den Schlussbericht des Vorprojektes «Umgestaltung 
Bahnhofplatz Ost» verabschiedet. Vor dem Variantenentscheid hat der Gemeinderat den 
Schlussbericht bei den betroffenen kantonalen Ämtern, Verkehrsunternehmen und weiteren 
direkt betroffenen Organisationen (insgesamt 13) in die Vernehmlassung gegeben. 
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3. Totalrevision Verbandsordnung Abwasserverband 
Klettgau 

 
 
Ausgangslage 
Im Jahre 2010 wurde die Verbandsordnung des Zweckverbands Abwasserverband Klettgau 
niedergeschrieben und von den Gemeinden und der kantonalen Regierung genehmigt. Die 
Gemeinden Beringen, Gächlingen, Guntmadingen, Hallau, Löhningen, Neunkirch, Oberhal-
lau, Siblingen und Wilchingen bilden auf unbestimmte Dauer einen Gemeindeverband für die 
Sammlung, Reinigung und das Beseitigen der anfallenden häuslichen, gewerblichen und in-
dustriellen Abwasser. 
 
Erwägungen 
Durch den Neubau der Abwasserreinigungsanlage (ARA) und die Überarbeitung des Ver-
bands-Generellen-Entwässerungsplans (V-GEP) veränderten sich Abläufe und Organisatio-
nen. Ebenso schloss sich die Gemeinde Guntmadingen der Gemeinde Beringen an. Im Zuge 
dessen ist eine Totalrevision der Verbandsordnung vorzunehmen. Vorab hat das Kantonale 
Amt für Justiz und Gemeinden (AJG) eine Vorprüfung der Revision vorgenommen. Weitere 
inhaltliche Punkte konnten berücksichtigt und auf ihre Gesetzmässigkeit korrigiert werden. 
 
Weiterführend wird zu jedem zu revidierenden Artikel die Änderung erläutert und begründet. 
Parallel wird der Text der aktuellen Verbandsordnung dem Revisionstext gegenübergestellt. 
Korrekturen der Rechtschreibung werden nicht erläutert. 
 
Die Delegiertenversammlung des Abwasserverbandes Klettgau hat der vorstehenden Total-
revision der Verbandsordnung am 24. August 2022 zugestimmt. 
 

1. Die politische Gemeinde Guntmadingen entfällt ersatzlos, hat sie sich mit der Gemeinde Beringen zusammengeschlos-
sen und dadurch ihre Eigenständigkeit aufgab. 

  
2. Im Inhaltsverzeichnis wird der Titel von Kapitel E, Absatz III «Betriebskosten» durch «Jahreskosten» ersetzt, da es sich 

um Betriebs- und Kapitalfolgekosten handelt. 
  
3. Artikelkorrektur, da Artikel 33 und 31 entfallen werden. 
 Artikel Aktuelle Verbandsordnung Revision 
 Art. 3 Abs. 3 Aufgaben/Zweck 

3 Bei der Integration einer Gemeinde in eine Verbands-
gemeinde besteht ein Anschlussrecht. Der Anschluss 
stellt eine Neuaufnahme dar und es ist eine Einkaufs-
summe nach Art. 10 lit. c bzw. Art. 42 Abs. 1 geschul-
det. 

Aufgaben/Zweck 
3 Bei der Integration einer Gemeinde in 
eine Verbandsgemeinde besteht ein 
Anschlussrecht. Der Anschluss stellt 
eine Neuaufnahme dar und es ist eine 
Einkaufssumme nach Art. 10 lit. c) 
bzw. Art. 40 Abs. 1 geschuldet. 

  
4. Der Verbands-Generelle-Entwässerungsplan (V-GEP) wird laufend optimiert und angepasst, daher ist es sinnvoll, als 

Grundlage der Verbandsordnung die aktuelle Version des V-GEP als Bestandteil zu notieren. 
 Artikel Aktuelle Verbandsordnung Revision 
 Art. 6 Pläne 

Der beigeheftete Übersichtsplan 1:30‘000 vom 5. No-
vember 2008 in seiner jeweils aktuellen Version ist in-
tegrierender Bestandteil dieser Verbandsordnung. An-
passungen bei den Verbandsanlagen werden auf dem 
Plan nachgeführt und mit dem jeweiligen Revisionsda-
tum vermerkt. 

Pläne 
Die aktuelle Version des V-GEP (Ver-
bands-Genereller-Entwässerungsplan) 
ist integrierender Bestandteil dieser 
Verbandsordnung. Anpassungen bei 
den Verbandsanlagen werden auf dem 
Plan nachgeführt und mit dem jeweili-
gen Revisionsdatum vermerkt. 

  

1. Projektierungskredit für Bauprojekt Gestaltung 
Bahnhofplatz Ost (GBP Ost)

Mit dem Ausbau der Bahnlinie zur Doppelspurstrecke und der Einführung des Halbstunden-
taktes auf den Fahrplanwechsel Ende 2013 ist der Bahnbetrieb stark intensiviert worden. 
Dadurch haben sich die Schliesszeiten der Schranken deutlich verlängert. Es hat sich ge-
zeigt, dass die heutige Lösung mit den Perronzugängen über den Niveauübergang «Kleiner 
Letten» für die Bahnbenützer ungenügend ist. 

Der Gemeinderat hat 2018 eine Vorstudie zur Gestaltung des östlichen Teils des 
Bahnhofareals erarbeiten lassen. Auf Basis dieser Vorstudie wurde bis Ende 2019 von 
einem interdisziplinären Projektteam ein Vorprojekt für den Bahnhofplatz Ost entwickelt, 
welches durch eine breit abgestützte Kommission begleitet wurde. 

Im Schlussbericht wurden von der Begleitkommission je eine Bestvariante für eine Unter-
führung (Variante 21, Kosten ca. CHF 4.8 Mio.) und für eine Überführung (Variante 22, 
Kosten ca. CHF 4.3 Mio.) vorgeschlagen -> Abb. 2 und Abb. 3.

Planauszug Abb. 2 - Unterführung Variante 21

Planauszug Abb. 3 - Überführung Variante 22

Am 5. Mai 2020 hat der Gemeinderat den Schlussbericht des Vorprojektes «Umgestaltung 
Bahnhofplatz Ost» verabschiedet. Vor dem Variantenentscheid hat der Gemeinderat den 
Schlussbericht bei den betroffenen kantonalen Ämtern, Verkehrsunternehmen und weiteren 
direkt betroffenen Organisationen (insgesamt 13) in die Vernehmlassung gegeben. 
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5. Die Verbandsgemeinden beschliessen über alle Änderungen der Verbandsordnung. Eine Einschränkung nach einzel-
nen Artikeln ist nicht möglich. 

 Artikel Aktuelle Verbandsordnung Revision 
 Art. 8 lit. b) Zuständigkeit 

Änderungen von Art. 1 – 4, 7 – 15, 18 + 19, 22 – 26, 
28 – 33, 41 – 44 der Verbandsordnung, soweit sich 
diese mit dem übergeordneten Recht vereinbaren las-
sen. 

Zuständigkeit 
Änderungen der Verbandsordnung, so-
weit sich diese mit dem übergeordne-
ten Recht vereinbaren lassen. 
 

  
6. Es hat sich bestätigt, dass sich eine Teilnahme des Präsidenten des Bau- und Betriebsausschusses oder dessen Stell-

vertreters an der Delegiertenversammlung bewährt.  
 Artikel Aktuelle Verbandsordnung Revision 
 Art. 9 Abs. 1 Zusammensetzung 

1 Die Delegiertenversammlung setzt sich aus je zwei 
Delegierten der Verbandsgemeinden zusammen. 

Zusammensetzung 
1 Die Delegiertenversammlung setzt 
sich aus je zwei Delegierten der Ver-
bandsgemeinden zusammen. Der Prä-
sident des Bau- und Betriebsausschus-
ses oder sein Stellvertreter nimmt mit 
beratender Stimme an der Delegierten-
versammlung teil. 

  
7. Die Verbandsgemeinden beschliessen über alle Änderungen der Verbandsordnung. Eine Einschränkung nach einzel-

nen Artikeln ist nicht möglich. 
 Artikel Aktuelle Verbandsordnung Revision 
 Art. 10 lit. b) Aufgaben/Kompetenzen 

die Revision der Verbandsordnung unter Vorbehalt 
von Art. 8 lit. b und Art. 34-40; 

Aufgaben/Kompetenzen 
Vorbereitung der Revision der Ver-
bandsordnung; 

  
8. In der Verordnung soll festgehalten werden, dass für die Umsetzung der Festlegung oder Revision des Kostenteilers 

ein Reglement erstellt ist. 
 Artikel Aktuelle Verbandsordnung Revision 
 Art. 10 lit. f) Aufgaben/Kompetenzen 

Festlegung/Revision des Kostenverteilers; 
Aufgaben/Kompetenzen 
Festlegung/Revision des Kostenvertei-
lers nach den Grundsätzen des Art. 31. 
Für die Umsetzung ist ein Reglement 
mit Erhebungsformularen erstellt; 

  
9. Dieser Zusatz widerspricht sich und wird deshalb entfernt.  
 Artikel Aktuelle Verbandsordnung Revision 
 Art. 10 lit. g) Aufgaben/Kompetenzen 

Wahl des Betriebsleiters und der Mitglieder des Bau- 
und Betriebsausschusses, soweit diese nicht schon 
durch die Verbandsordnung bestimmt sind; 

Aufgaben/Kompetenzen 
Wahl des Betriebsleiters und der Mit-
glieder des Bau- und Betriebsaus-
schusses; 

  
10. Ein Vertreter des Kantons (Gewässerschutz) kann nicht zu einer Mitgliedschaft verpflichtet werden. Die kantonale Ge-

wässerschutzfachstelle hätte das Recht, ein Mitglied in den Bau- und Betriebsausschuss als beratende Stimme zu ent-
senden. Neu wird notiert, dass der Bau- und Betriebsausschuss falls nötigt Fachpersonen beiziehen kann. Einschie-
bung von 2 Absätzen in der Zusammensetzung des Bau- und Betriebsausschusses.  

 Artikel Aktuelle Verbandsordnung Revision 
 Art. 14 Zusammensetzung 

1 Der Bau- und Betriebsausschuss besteht aus je ei-
nem Vertreter des Gemeinderates der Verbandsge-
meinden. Dem Bau- und Betriebsausschuss gehören 
zudem – mit beratender Stimme – der Präsident der 
Delegiertenversammlung, der Betriebsleiter der ARA 
sowie ein Vertreter der Gewässerschutzfachstelle des 
Kantons Schaffhausen an.  
2 Der Bau- und Betriebsausschuss konstituiert sich 
selbst. Das Sekretariat kann einer Verbandsgemeinde 
oder einer Drittperson übertragen werden. 
3 Die Mitglieder des Bau- und Betriebsausschusses 
können nicht der Delegiertenversammlung angehören. 

Zusammensetzung 
1 Der Bau- und Betriebsausschuss be-
steht aus je einem Vertreter des Ge-
meinderats der Verbandsgemeinden. 
Dem Bau- und Betriebsausschuss ge-
hören zudem – mit beratender Stimme 
– der Präsident der Delegiertenver-
sammlung und der Betriebsleiter der 
ARA an.  
2 Der Gewässerschutzfachstelle des 
Kantons Schaffhausen steht das Recht 
zu, jeweils einen Vertreter als Mitglied 

1. Projektierungskredit für Bauprojekt Gestaltung 
Bahnhofplatz Ost (GBP Ost)

Mit dem Ausbau der Bahnlinie zur Doppelspurstrecke und der Einführung des Halbstunden-
taktes auf den Fahrplanwechsel Ende 2013 ist der Bahnbetrieb stark intensiviert worden. 
Dadurch haben sich die Schliesszeiten der Schranken deutlich verlängert. Es hat sich ge-
zeigt, dass die heutige Lösung mit den Perronzugängen über den Niveauübergang «Kleiner 
Letten» für die Bahnbenützer ungenügend ist. 

Der Gemeinderat hat 2018 eine Vorstudie zur Gestaltung des östlichen Teils des 
Bahnhofareals erarbeiten lassen. Auf Basis dieser Vorstudie wurde bis Ende 2019 von 
einem interdisziplinären Projektteam ein Vorprojekt für den Bahnhofplatz Ost entwickelt, 
welches durch eine breit abgestützte Kommission begleitet wurde. 

Im Schlussbericht wurden von der Begleitkommission je eine Bestvariante für eine Unter-
führung (Variante 21, Kosten ca. CHF 4.8 Mio.) und für eine Überführung (Variante 22, 
Kosten ca. CHF 4.3 Mio.) vorgeschlagen -> Abb. 2 und Abb. 3.

Planauszug Abb. 2 - Unterführung Variante 21

Planauszug Abb. 3 - Überführung Variante 22

Am 5. Mai 2020 hat der Gemeinderat den Schlussbericht des Vorprojektes «Umgestaltung 
Bahnhofplatz Ost» verabschiedet. Vor dem Variantenentscheid hat der Gemeinderat den 
Schlussbericht bei den betroffenen kantonalen Ämtern, Verkehrsunternehmen und weiteren 
direkt betroffenen Organisationen (insgesamt 13) in die Vernehmlassung gegeben. 
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Sie nehmen aber an deren Verhandlungen mit bera-
tender Stimme teil. 

des Bau- und Betriebsausschusses mit 
beratender Stimme zu entsenden. 
3 Der Bau- und Betriebsausschuss 
kann weitere Fachpersonen mit bera-
tender Stimme beiziehen. 
4 Der Bau- und Betriebsausschuss 
konstituiert sich selbst. Das Sekretariat 
kann einer Verbandsgemeinde oder ei-
ner Drittperson übertragen werden. 
5 Die Mitglieder des Bau- und Betriebs-
ausschusses können nicht der Dele-
giertenversammlung angehören. Sie 
nehmen aber an deren Verhandlungen 
mit beratender Stimme teil. 

  
11. Zum Verständnis wird «Kostenteiler» in Klammer hinter Berechnungsgrundlagen notiert. 
 Artikel Aktuelle Verbandsordnung Revision 
 Art. 15 lit. g) Aufgaben/Kompetenzen 

Ausarbeitung von Berechnungsgrundlagen zuhanden 
der Delegiertenversammlung für eine ausgewogene 
Lastenverteilung zwischen den Verbandsgemeinden; 

Aufgaben/Kompetenzen 
Ausarbeitung von Berechnungsgrund-
lagen (Kostenteiler) zuhanden der De-
legiertenversammlung für eine ausge-
wogene Lastenverteilung zwischen 
den Verbandsgemeinden; 

  
12. Der Bau- und Betriebsausschuss kann Fach-Kommissionen zu verschiedensten Themen bilden, diese können sich 

Themen im Detail annehmen und diese für den Ausschuss vorbereiten. Einschiebung einer neuen Litanei. 
 Artikel Aktuelle Verbandsordnung Revision 

 Art. 15 lit i) Aufgaben/Kompetenzen 
 

Aufgaben/Kompetenzen 
Bildung von Fachkommissionen aus 
gewählten Mitgliedern und Kompeten-
zen im Rahmen des Bau- und Be-
triebsausschusses;  

  
13. Der Bau- und Betriebsausschuss soll eine Befugnis zur Freigabe von neuen einmaligen Ausgaben und wiederkehren-

den Ausgaben im verordneten Rahmen erhalten. Einschiebung einer neuen Litanei. 
 Artikel Aktuelle Verbandsordnung Revision 
 Art.15 lit k) Aufgaben/Kompetenzen 

 
Aufgaben/Kompetenzen 
Beschlussfassung über neue einmalige 
Ausgaben im Betrag von bis zu Fr. 
50’000.- sowie über neue jährlich wie-
derkehrende Ausgaben von bis zu Fr. 
10’000.-; 

  
14. Die Einschränkung für «ausserhalb der Bauzonen» wurde bisher nicht so gelebt, es gilt für alle Anschlüsse an die Ver-

bandskanalisation. 
 Artikel Aktuelle Verbandsordnung Revision 

 Art. 15 lit o) Aufgaben/Kompetenzen 
Genehmigung des Anschlusses an die Kanalisation 
der Gemeinden oder des Verbandes für ausserhalb 
der Bauzone gelegene Bauten; 

Aufgaben/Kompetenzen 
Genehmigung des Anschlusses an die 
Kanalisation des Verbands; 

  
15. Korrektur der Formulierung zu den Gesetzesgrundlagen der Rechnungsführung 

 Artikel Aktuelle Verbandsordnung Revision 

 Art. 17 Rechnungsführung 
Der Verband untersteht den Vorschriften des Gemein-
degesetzes des Kantons Schaffhausen über den Ge-
meindehaushalt und das Rechnungswesen (vgl. Art. 
107 Abs. 2 Gemeindegesetz). Die Delegiertenver-
sammlung kann ergänzende Weisungen erlassen. 

Rechnungsführung 
Der Verband untersteht den Vorschrif-
ten des Gemeindegesetzes des Kan-
tons Schaffhausen (vgl. Art. 107 Abs. 2 
Gemeindegesetz) sowie den Vorschrif-
ten des Finanzhaushaltsgesetzes. Die 
Delegiertenversammlung kann ergän-
zende Weisungen erlassen. 

1. Projektierungskredit für Bauprojekt Gestaltung 
Bahnhofplatz Ost (GBP Ost)

Mit dem Ausbau der Bahnlinie zur Doppelspurstrecke und der Einführung des Halbstunden-
taktes auf den Fahrplanwechsel Ende 2013 ist der Bahnbetrieb stark intensiviert worden. 
Dadurch haben sich die Schliesszeiten der Schranken deutlich verlängert. Es hat sich ge-
zeigt, dass die heutige Lösung mit den Perronzugängen über den Niveauübergang «Kleiner 
Letten» für die Bahnbenützer ungenügend ist. 

Der Gemeinderat hat 2018 eine Vorstudie zur Gestaltung des östlichen Teils des 
Bahnhofareals erarbeiten lassen. Auf Basis dieser Vorstudie wurde bis Ende 2019 von 
einem interdisziplinären Projektteam ein Vorprojekt für den Bahnhofplatz Ost entwickelt, 
welches durch eine breit abgestützte Kommission begleitet wurde. 

Im Schlussbericht wurden von der Begleitkommission je eine Bestvariante für eine Unter-
führung (Variante 21, Kosten ca. CHF 4.8 Mio.) und für eine Überführung (Variante 22, 
Kosten ca. CHF 4.3 Mio.) vorgeschlagen -> Abb. 2 und Abb. 3.

Planauszug Abb. 2 - Unterführung Variante 21

Planauszug Abb. 3 - Überführung Variante 22

Am 5. Mai 2020 hat der Gemeinderat den Schlussbericht des Vorprojektes «Umgestaltung 
Bahnhofplatz Ost» verabschiedet. Vor dem Variantenentscheid hat der Gemeinderat den 
Schlussbericht bei den betroffenen kantonalen Ämtern, Verkehrsunternehmen und weiteren 
direkt betroffenen Organisationen (insgesamt 13) in die Vernehmlassung gegeben. 
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16. Die Delegiertenversammlung bestimmt die Reihenfolge der Rechnungsprüfungskommissions-Vertretung. 

 Artikel Aktuelle Verbandsordnung Revision 

 Art. 18 Abs. 2 Zusammensetzung 
2 Die Verbandsgemeinden bestimmen für eine vierjäh-
rige Amtsdauer abwechslungsweise einen Vertreter für 
die Rechnungsprüfungskommission. 

Zusammensetzung 
2 Die Verbandsgemeinden bestimmen, 
in einer von der Delegiertenversamm-
lung bestimmten Reihenfolge, für eine 
vierjährige Amtsdauer abwechslungs-
weise einen Vertreter für die Rech-
nungsprüfungskommission. 

  
17. Es ist die Terminologie gemäss Finanzhaushaltsgesetz der Ausdruck «Voranschlag» durch «Budget» zu ersetzen. 

 Artikel Aktuelle Verbandsordnung Revision 

 Art. 19 Aufgaben 
Die Rechnungsprüfungskommission hat den Voran-
schlag, die Kreditverwendung, die jährliche Betriebs-
rechnung und den Kostenverteiler für die Gemeinden 
auf ihre Richtigkeit und Gesetzmässigkeit hin zu prü-
fen und der Delegiertenversammlung hierüber schrift-
lich Bericht und Antrag zu stellen. 

Aufgaben 
Die Rechnungsprüfungskommission 
hat das Budget, die Kreditverwendung, 
die jährliche Betriebsrechnung und den 
Kostenverteiler für die Gemeinden auf 
ihre Richtigkeit und Gesetzmässigkeit 
hin zu prüfen und der Delegiertenver-
sammlung hierüber schriftlich Bericht 
und Antrag zu stellen. 

  
18. Detaillierte Aufzahlung der Reststoffe, welche in den Anlagen anfallen. 

 Artikel Aktuelle Verbandsordnung Revision 

 Art. 21 Betrieb der Anlagen 
Die Anlagen sind in gesundheits- und gewässer-
schutzpolizeilicher Hinsicht einwandfrei zu betreiben 
und zu erhalten. Der Klärschlamm ist fachgemäss zu 
verwerten oder zu beseitigen. 

Betrieb der Anlagen 
Die Anlagen sind in gesundheits- und 
gewässerschutzrechtlicher Hinsicht 
einwandfrei zu betreiben und zu erhal-
ten. Die Reststoffe wie Klärschlamm, 
Rechen-/Sandfanggut und Biogas sind 
nachhaltig und vorschriftsgemäss zu 
verwerten oder zu beseitigen. 

  
19. Ergänzung mit Verbands-GEP 

 Artikel Aktuelle Verbandsordnung Revision 

 Art. 22 Allgemeines 
Die Gemeinden haben ihre Abwässer nach den Vor-
schriften des Verbandes den Verbandsanlagen zuzu-
leiten. Sie sind insbesondere verpflichtet: 

Allgemeines 
Die Gemeinden haben ihr Abwasser 
nach den Vorschriften des Verbands 
und des Verbands-GEP den Verbands-
anlagen zuzuleiten. Sie sind insbeson-
dere verpflichtet: 

  
20. Diese Aufgabe muss nicht von den Verbandsgemeinden übernommen werden. Daher entfällt diese Litanei. 

 Artikel Aktuelle Verbandsordnung Revision 

 Art. 22 lit. g) Allgemeines 
zur Erstellung einer jährlichen Übersicht über alle In-
dustrie- und Gewerbebetriebe zuhanden des Bau- und 
Betriebsausschusses. 

Allgemeines 
aufgehoben 

  
21. Ausformulierung des Abschreibungsmuster 

 Artikel Aktuelle Verbandsordnung Revision 

 Art. 26 Abs. 4 Grundsätze 
Neuer Absatz 

Grundsätze 
Der Verband verfügt über einen eige-
nen Finanzhaushalt und unterhält für 
alle Anlagen einen Anlagekataster. Die 
Abschreibungen orientieren sich an der 
Branchenregelung. Somit werden die 
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Bahnhofareals erarbeiten lassen. Auf Basis dieser Vorstudie wurde bis Ende 2019 von 
einem interdisziplinären Projektteam ein Vorprojekt für den Bahnhofplatz Ost entwickelt, 
welches durch eine breit abgestützte Kommission begleitet wurde. 

Im Schlussbericht wurden von der Begleitkommission je eine Bestvariante für eine Unter-
führung (Variante 21, Kosten ca. CHF 4.8 Mio.) und für eine Überführung (Variante 22, 
Kosten ca. CHF 4.3 Mio.) vorgeschlagen -> Abb. 2 und Abb. 3.

Planauszug Abb. 2 - Unterführung Variante 21

Planauszug Abb. 3 - Überführung Variante 22

Am 5. Mai 2020 hat der Gemeinderat den Schlussbericht des Vorprojektes «Umgestaltung 
Bahnhofplatz Ost» verabschiedet. Vor dem Variantenentscheid hat der Gemeinderat den 
Schlussbericht bei den betroffenen kantonalen Ämtern, Verkehrsunternehmen und weiteren 
direkt betroffenen Organisationen (insgesamt 13) in die Vernehmlassung gegeben. 
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Kapitalfolgekosten jährlich gemäss Be-
triebskostenteiler auf die Gemeinden 
übertragen. 

  
22. Präzisierung der Kosten auf Betriebs- und Kapitalfolgekosten. Zusammen sind das die Jahreskosten. 

 Artikel Aktuelle Verbandsordnung Revision 

 Art. 28 Abs. 1 Grundsatz 
1 Gemeinsame Kosten sind alle für den Verband anfal-
lenden Kosten und werden analog dem gültigen Be-
triebskostenverteiler (ARA + Kanal) verteilt. 

Grundsatz 
1 Gemeinsame Kosten sind alle für den 
Verband anfallenden Betriebs- und Ka-
pitalfolgekosten und werden analog 
dem gültigen Betriebskostenverteiler 
(ARA und Kanal) verteilt. 

  
23. Korrektur der Vorgehensweise bei der Festlegung des Kostenteilers 

 Artikel Aktuelle Verbandsordnung Revision 

 Art.30 Abs. 1 Die Kostenanteile der Gemeinden können durch Be-
schluss der Delegiertenversammlung in Abständen 
von fünf Jahren nach den gemäss Art. 31 geltenden 
Grundsätzen, oder wenn sich die Grundlagen um 
mehr als fünf Prozent verändert haben, neu festge-
setzt werden. 

Die Methodik und Parameter des Kos-
tenteilers können nach 5 Jahren oder 
auf Antrag von mindestens 2 Gemein-
den überprüft und bei Bedarf neu fest-
gelegt werden. 

  
24. III. Die Betriebskosten Die Jahreskosten 

  
25. Dieser Artikel wird nicht benötigt. Betriebs- und Kapitalfolgekosten als Jahreskosten  

 Artikel Aktuelle Verbandsordnung Revision 

 Art. 31 Als Betriebskosten gelten alle Aufwendungen für den 
Betrieb und Unterhalt der Anlagen sowie die Personal- 
und Verwaltungskosten. 

entfällt 

  
26. Verschiebung der Artikel, da die Nummerierung nachgetragen wird.  

  
27. Grammatikalische Korrekturen. Messungen und Erhebungen werden bei Bedarf durchgeführt. 

 Artikel Aktuelle Verbandsordnung Revision 

 Art. 32 1 Die anfallenden Betriebskosten für die ARA werden 
aufgrund des durch die Gemeinden deklarierten 
Frischwasserverbrauchs und die abflusswirksame Flä-
che verteilt. Der Frischwasserverbrauch wird mit 80%, 
die Abflussfläche mit 20% gewichtet. 
2 Die anfallenden Betriebskosten für die Verbandska-
nalisation/Sonderbauwerke werden aufgrund der 
durch die Gemeinden deklarierten abflusswirksamen 
Fläche verteilt. 
3 Für Mehraufwändungen wegen besonders zu behan-
delndem Abwasser werden den betroffenen Standort-
gemeinden entsprechend der Zusatzbelastung 
(Schmutzbeiwert) Zuschläge auf den Anteil ARA auf-
gerechnet. Die Erhebung dieser Schmutzbeiwerte er-
folgt jährlich gemäss dem jeweils aktuellen Stand der 
VSA/FES-Richtlinie (Anhang B) und eigens dafür ein-
gerichteten Messstellen.  
4 Die nicht als Grosseinleiter deklarierten Kelterei- und 
Brennereibetriebe werden mit einem Pauschal-Faktor 
gewichtet. Der Faktor wird alle 5 Jahre aufgrund von 
Messungen an repräsentativen Betrieben erhoben. 
5 Handhabung erfolgt in separatem Reglement. 

1 Die anfallenden Jahreskosten für die 
ARA werden aufgrund des durch die 
Gemeinden deklarierten Frischwasser-
verbrauchs und die abflusswirksame 
Fläche verteilt. Der Frischwasserver-
brauch wird mit 80%, die Abflussfläche 
mit 20% gewichtet. 
2 Die anfallenden Jahreskosten für die 
Verbandskanalisation/Sonderbauwerke 
werden aufgrund der durch die Ge-
meinden deklarierten abflusswirksa-
men Fläche verteilt. 
3 Für Mehraufwendungen wegen be-
sonders zu behandelndem Abwasser 
werden den betroffenen Standortge-
meinden entsprechend der Zusatzbe-
lastung (Schmutzbeiwert) Zuschläge 
auf den Anteil ARA aufgerechnet. Die 
Erhebung dieser Schmutzbeiwerte er-
folgt bei Bedarf gemäss dem jeweils 
aktuellen Stand der VSA/FES-Richtli-
nie und den eigens dafür eingerichte-
ten Messstellen. 
4 Die nicht als Grosseinleiter deklarier-
ten Kelterei- und Brennereibetriebe 

1. Projektierungskredit für Bauprojekt Gestaltung 
Bahnhofplatz Ost (GBP Ost)

Mit dem Ausbau der Bahnlinie zur Doppelspurstrecke und der Einführung des Halbstunden-
taktes auf den Fahrplanwechsel Ende 2013 ist der Bahnbetrieb stark intensiviert worden. 
Dadurch haben sich die Schliesszeiten der Schranken deutlich verlängert. Es hat sich ge-
zeigt, dass die heutige Lösung mit den Perronzugängen über den Niveauübergang «Kleiner 
Letten» für die Bahnbenützer ungenügend ist. 

Der Gemeinderat hat 2018 eine Vorstudie zur Gestaltung des östlichen Teils des 
Bahnhofareals erarbeiten lassen. Auf Basis dieser Vorstudie wurde bis Ende 2019 von 
einem interdisziplinären Projektteam ein Vorprojekt für den Bahnhofplatz Ost entwickelt, 
welches durch eine breit abgestützte Kommission begleitet wurde. 

Im Schlussbericht wurden von der Begleitkommission je eine Bestvariante für eine Unter-
führung (Variante 21, Kosten ca. CHF 4.8 Mio.) und für eine Überführung (Variante 22, 
Kosten ca. CHF 4.3 Mio.) vorgeschlagen -> Abb. 2 und Abb. 3.

Planauszug Abb. 2 - Unterführung Variante 21

Planauszug Abb. 3 - Überführung Variante 22

Am 5. Mai 2020 hat der Gemeinderat den Schlussbericht des Vorprojektes «Umgestaltung 
Bahnhofplatz Ost» verabschiedet. Vor dem Variantenentscheid hat der Gemeinderat den 
Schlussbericht bei den betroffenen kantonalen Ämtern, Verkehrsunternehmen und weiteren 
direkt betroffenen Organisationen (insgesamt 13) in die Vernehmlassung gegeben. 
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werden mit einem Pauschal-Faktor ge-
wichtet. Der Faktor kann alle 5 Jahre 
aufgrund von Messungen an repräsen-
tativen Betrieben erhoben werden. 
5 Die Handhabung erfolgt in einem se-
paraten Reglement. 

  
28. Dieser Artikel kann aufgehoben werden 

 Artikel Aktuelle Verbandsordnung Revision 

 Art. 33 Die Delegiertenversammlung stellt jährlich den Kos-
tenverteiler nach den Grundsätzen des Art. 32 auf. Für 
die Umsetzung wird ein Reglement mit Erhebungsfor-
mularen erstellt. 

entfällt 

  
29. Aufzählung wird nicht benötigt. 

 Artikel Aktuelle Verbandsordnung Revision 

 Art. 38 Schutz der Gemeinden gegenüber dem Verband 

Der Regierungsrat kann von den Gemeinden innert 30 
Tagen angerufen werden gegen Beschlüsse der Dele-
giertenversammlung über: 

a) Die Festlegung des Kostenverteilers für die Be-
triebskosten (Art. 10, lit. b; Art. 28). 

b) Den Erlass von Vorschriften über die Vorausset-
zung für die Benützung der gemeinsamen Anlagen 
(Art. 10, lit. h). 

c) Die Genehmigung der Ausführungspläne (Art. 10, 
lit. k). 

d) Die Erledigung von Streitigkeiten zwischen den Ge-
meinden sowie von Einsprachen gegen Verfügungen 
der Vollzugsorgane (Art. 38 und 39). 

Schutz der Gemeinden gegenüber 
dem Verband 

Der Regierungsrat kann von den Ge-
meinden innert 30 Tagen gegen Be-
schlüsse der Delegiertenversammlung 
angerufen werden. 

  
30. Alle Änderungen der Verbandsordnung bedürfen der Zustimmung sämtlicher Gemeinden. 

 Artikel Aktuelle Verbandsordnung Revision 

 Art. 39 Zustimmung 

Änderungen der Verbandsordnung im Sinne von Art. 8 
lit. b bedürfen der Zustimmung sämtlicher Gemeinden. 

Zustimmung 

Änderungen der Verbandsordnung be-
dürfen der Zustimmung sämtlicher Ge-
meinden. 

  
31. Änderung des Titels. Schlussbestimmungen statt Auflösung des Verbands 

  
32. Allgemeines, Inkrafttreten, Veröffentlichung als Titel entfällt.  

  
33. Anderer Aufbau des Artikels.  

 Artikel Aktuelle Verbandsordnung Revision 

 Art. 43 Inkrafttreten 
1 Die Verbandsordnung tritt nach ihrer Annahme in al-
len beteiligten Gemeinden und mit der Genehmigung 
durch den Regierungsrat in Kraft. 
2 Die Verbandsordnung ersetzt die Statuten des Ab-
wasserverbandes Klettgau vom 30. Juni 1970. Sie ist 
im Amtsblatt des Kantons Schaffhausen und in den für 
amtliche Veröffentlichungen vorgesehenen Publikati-
onsorganen der Verbandsgemeinden zu publizieren. 
Die Verbandsordnung ist in die Erlasssammlungen der 
Verbandsgemeinden aufzunehmen. 

Inkrafttreten 
1 Die Delegiertenversammlung des Ab-
wasserverbands Klettgau hat der Revi-
sion der Verbandsordnung am 24. Au-
gust 2022 zugestimmt. 
2 Die Verbandsordnung tritt nach An-
nahme in allen beteiligten Gemeinden 
mit der Genehmigung durch den Re-
gierungsrat in Kraft. 

1. Projektierungskredit für Bauprojekt Gestaltung 
Bahnhofplatz Ost (GBP Ost)

Mit dem Ausbau der Bahnlinie zur Doppelspurstrecke und der Einführung des Halbstunden-
taktes auf den Fahrplanwechsel Ende 2013 ist der Bahnbetrieb stark intensiviert worden. 
Dadurch haben sich die Schliesszeiten der Schranken deutlich verlängert. Es hat sich ge-
zeigt, dass die heutige Lösung mit den Perronzugängen über den Niveauübergang «Kleiner 
Letten» für die Bahnbenützer ungenügend ist. 

Der Gemeinderat hat 2018 eine Vorstudie zur Gestaltung des östlichen Teils des 
Bahnhofareals erarbeiten lassen. Auf Basis dieser Vorstudie wurde bis Ende 2019 von 
einem interdisziplinären Projektteam ein Vorprojekt für den Bahnhofplatz Ost entwickelt, 
welches durch eine breit abgestützte Kommission begleitet wurde. 

Im Schlussbericht wurden von der Begleitkommission je eine Bestvariante für eine Unter-
führung (Variante 21, Kosten ca. CHF 4.8 Mio.) und für eine Überführung (Variante 22, 
Kosten ca. CHF 4.3 Mio.) vorgeschlagen -> Abb. 2 und Abb. 3.

Planauszug Abb. 2 - Unterführung Variante 21

Planauszug Abb. 3 - Überführung Variante 22

Am 5. Mai 2020 hat der Gemeinderat den Schlussbericht des Vorprojektes «Umgestaltung 
Bahnhofplatz Ost» verabschiedet. Vor dem Variantenentscheid hat der Gemeinderat den 
Schlussbericht bei den betroffenen kantonalen Ämtern, Verkehrsunternehmen und weiteren 
direkt betroffenen Organisationen (insgesamt 13) in die Vernehmlassung gegeben. 
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3 Die Delegiertenversammlung des Abwasserverban-
des Klettgau hat der Verbandsordnung am 8. April 
2009 zugestimmt. 
Gächlingen, 8. April 2009  
ABWASSERVERBAND KLETTGAU 
Namens der Delegiertenversammlung 
Der Präsident: 
Hans Rudolf Schuler 
Der Aktuar: 
Matthias Lindenmeyer 
4 Die Gemeindeversammlungen der Verbandsgemein-
den haben der Verbandsordnung am 16. Dezember 
2009 zugestimmt. 
5 Der Regierungsrat hat die Verbandsordnung gemäss 
Regierungsratsbeschluss vom 22. Juni 2010 geneh-
migt. 

3 Diese Verbandsordnung ersetzt die 
Verbandsordnung des Abwasserver-
bands Klettgau vom 16. Dezember 
2009. 

 
 
Der Gemeinderat Neunkirch hat die, an der Delegiertenversammlung des Abwasserverban-
des Klettgau vom 24. August 2022 beschlossene Totalrevision der Verbandsordnung des 
Abwasserverbandes Klettgau mit GRB-00206 vom 20. September 2022 genehmigt.  
 
Aufgrund der vorstehenden Ausführungen stellt der Gemeinderat der Gemeindeversamm-
lung den 
 
 
Antrag 
 
 
Die Gemeindeversammlung genehmigt die Totalrevision Verbandsordnung Ab-
wasserverband Klettgau. 
 
 

1. Projektierungskredit für Bauprojekt Gestaltung 
Bahnhofplatz Ost (GBP Ost)

Mit dem Ausbau der Bahnlinie zur Doppelspurstrecke und der Einführung des Halbstunden-
taktes auf den Fahrplanwechsel Ende 2013 ist der Bahnbetrieb stark intensiviert worden. 
Dadurch haben sich die Schliesszeiten der Schranken deutlich verlängert. Es hat sich ge-
zeigt, dass die heutige Lösung mit den Perronzugängen über den Niveauübergang «Kleiner 
Letten» für die Bahnbenützer ungenügend ist. 

Der Gemeinderat hat 2018 eine Vorstudie zur Gestaltung des östlichen Teils des 
Bahnhofareals erarbeiten lassen. Auf Basis dieser Vorstudie wurde bis Ende 2019 von 
einem interdisziplinären Projektteam ein Vorprojekt für den Bahnhofplatz Ost entwickelt, 
welches durch eine breit abgestützte Kommission begleitet wurde. 

Im Schlussbericht wurden von der Begleitkommission je eine Bestvariante für eine Unter-
führung (Variante 21, Kosten ca. CHF 4.8 Mio.) und für eine Überführung (Variante 22, 
Kosten ca. CHF 4.3 Mio.) vorgeschlagen -> Abb. 2 und Abb. 3.

Planauszug Abb. 2 - Unterführung Variante 21

Planauszug Abb. 3 - Überführung Variante 22

Am 5. Mai 2020 hat der Gemeinderat den Schlussbericht des Vorprojektes «Umgestaltung 
Bahnhofplatz Ost» verabschiedet. Vor dem Variantenentscheid hat der Gemeinderat den 
Schlussbericht bei den betroffenen kantonalen Ämtern, Verkehrsunternehmen und weiteren 
direkt betroffenen Organisationen (insgesamt 13) in die Vernehmlassung gegeben. 
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5.1 Information zum Stand und Ausblick Gemeinsame 
Oberstufe Unterchläggi (GOSU) 

 
 
5.2 Information über den Wärmeverbund 
 

* * * * * 
 
 
6. Verschiedenes 
 

* * * * * 
 
Die nächste - ausserordentliche - Gemeindeversammlung findet am Donnerstag, 
13. April 2023 statt - Themen: Baukredit GOSU und Planungskredit Vordergasse. 
 
 

 
 

Der Gemeinderat wünscht allen Einwohnerinnen und Einwohnern von Neunkirch 
eine geruhsame Adventszeit! 

 
 

1. Projektierungskredit für Bauprojekt Gestaltung 
Bahnhofplatz Ost (GBP Ost)

Mit dem Ausbau der Bahnlinie zur Doppelspurstrecke und der Einführung des Halbstunden-
taktes auf den Fahrplanwechsel Ende 2013 ist der Bahnbetrieb stark intensiviert worden. 
Dadurch haben sich die Schliesszeiten der Schranken deutlich verlängert. Es hat sich ge-
zeigt, dass die heutige Lösung mit den Perronzugängen über den Niveauübergang «Kleiner 
Letten» für die Bahnbenützer ungenügend ist. 

Der Gemeinderat hat 2018 eine Vorstudie zur Gestaltung des östlichen Teils des 
Bahnhofareals erarbeiten lassen. Auf Basis dieser Vorstudie wurde bis Ende 2019 von 
einem interdisziplinären Projektteam ein Vorprojekt für den Bahnhofplatz Ost entwickelt, 
welches durch eine breit abgestützte Kommission begleitet wurde. 

Im Schlussbericht wurden von der Begleitkommission je eine Bestvariante für eine Unter-
führung (Variante 21, Kosten ca. CHF 4.8 Mio.) und für eine Überführung (Variante 22, 
Kosten ca. CHF 4.3 Mio.) vorgeschlagen -> Abb. 2 und Abb. 3.

Planauszug Abb. 2 - Unterführung Variante 21

Planauszug Abb. 3 - Überführung Variante 22

Am 5. Mai 2020 hat der Gemeinderat den Schlussbericht des Vorprojektes «Umgestaltung 
Bahnhofplatz Ost» verabschiedet. Vor dem Variantenentscheid hat der Gemeinderat den 
Schlussbericht bei den betroffenen kantonalen Ämtern, Verkehrsunternehmen und weiteren 
direkt betroffenen Organisationen (insgesamt 13) in die Vernehmlassung gegeben. 
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